
GRUNDVERSORGUNG

Ihre betriebliche Altersversorgung

        Betriebliche Altersversorgung  
mit Arbeitgeberbeteiligung

       Das BVV-Prinzip

Zum Aufbau Ihrer betrieblichen Altersversorgung zahlen Sie 
und Ihr Arbeitgeber Beiträge an die BVV Versorgungskasse. 
Die Höhe der Beiträge ist dabei abhängig von Ihrem Gehalt.

Mit jedem Beitrag wird Ihrem BVV-Vorsorgekonto ein Renten-
baustein zugeschrieben. Die Summe Ihrer erworbenen Renten- 
bausteine und der vom BVV erwirtschafteten Überschüsse  
ergibt Ihre spätere Rentenleistung.

       Produkt

BVV Kompaktvorsorge
Sie wollen ein zusätzliches Alterseinkommen aufbauen, sich 
selber von den finanziellen Folgen einer Erwerbsunfähigkeit 
schützen und für Ihre Familie vorsorgen?

Die BVV Kompaktvorsorge bietet Ihnen:

 lebenslange, garantierte Altersrente
 finanzielle Absicherung bei Invalidität 
 Hinterbliebenenrente

       Steuerfrei in der Ansparphase

Die Beiträge für Ihre betriebliche Altersversorgung sind 
lohnsteuerfrei. Die Leistungen werden erst besteuert und  
sozialversicherungspflichtig, wenn Sie die Rente erhalten. 
Ein in der Regel geringerer persönlicher Steuersatz im Renten- 
alter und Steuerstundungseffekt in der Ansparzeit wirken sich  
positiv für Sie aus.

Ihr Arbeitgeber bietet Ihnen eine betriebliche Altersver-
sorgung über den BVV an. Damit steht Ihnen ein kompetenter 
und erfahrener Partner zur Seite. Seit 1909 konzentriert sich 
der BVV exklusiv auf die betriebliche Altersversorgung für  
Arbeitnehmer in der Finanzwirtschaft.

Als Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit  
sind wir ausschließlich unseren rund 356.000  
Versicherten und mehr als 128.000 Rentnern  
verpflichtet.

Wir bieten Ihnen klare Verhältnisse durch  
transparente Produkte, faire Lösungen und  
verständliche Informationen.

Unsere Produkte sichern Ihnen ab Versorgungs-
beginn ein ausgezeichnetes Beitrags-/ 
Leistungsverhältnis.

Der BVV als Versorgungspartner
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Welche Informationen über meine  
Versorgung erhalte ich vom BVV? 

Nach Beginn Ihrer BVV-Versorgung senden wir Ihnen eine Ver-
sorgungsbestätigung zu. Zusätzlich erhalten Sie einmal jährlich 
von uns eine Renteninformation, die Ihnen einen Überblick zu 
den bisher erworbenen Anwartschaften beim BVV gibt.

Wann kann ich die BVV-Rente beantragen? 

Die Altersrente können Sie zum Eintritt in den Ruhestand 
beantragen. Bei einem Rentenbeginn nach dem 65. Lebens-
jahr erhöht sich Ihre Altersrente durch Zuschläge.

Wie hoch ist die BVV-Rente bei Invalidität 
und für Hinterbliebene? 

Vermindert sich Ihre Erwerbsfähigkeit nach Ablauf einer fünf- 
jährigen Wartezeit, zahlen wir Ihnen eine Rente. Gleiches gilt 
im Todesfall für Ihre Hinterbliebenen (Witwen-/Witwer- und 
Waisenrente).

Die Höhe der jeweiligen Rente hängt maßgeblich von den bis 
zum Leistungsfall erworbenen Rentenanwartschaften sowie 
dem zu diesem Zeitpunkt aktuellen Beitrag ab. Die jeweiligen 
Werte für Ihre Invaliditäts- und Hinterbliebenenrente können 
Sie Ihrer jährlichen Renteninformation entnehmen oder direkt 
beim BVV anfragen.

Was passiert mit meiner BVV-Versorgung, 
wenn ich den Arbeitgeber wechsle? 

Bei einem Arbeitgeberwechsel haben Sie die Möglichkeit, Ihre Ver-
sorgungsansprüche im BVV durch eigene Beitragszahlungen 
weiter aufzubauen. Ist Ihr neuer Arbeitgeber ebenfalls Mit-
gliedsunternehmen des BVV, wird er Ihnen automatisch eine  
BVV-Versorgung anbieten.

Kann ich meine Versorgungsansprüche 
beim BVV durch eigene Beitragszahlungen 
erhöhen? 

Ja, als Mitglied des BVV haben Sie stets die Möglichkeit,  
durch eigene Beitragszahlungen Ihre Versorgungsansprüche  
zu erhöhen. Die zusätzliche Absicherung kann im Rahmen 
der steuerbegünstigten Entgeltumwandlung oder durch Bei- 
tragszahlungen aus Ihrem Nettoeinkommen erfolgen. Eine  
Beratung erhalten Sie direkt beim BVV.

UNSERE ANTWORTEN

Ihre Fragen

Bitte beachten Sie: Dieses Informationsblatt hat lediglich erläuternden Charakter. Ein Rechtsanspruch auf Leistung kann hieraus nicht abgeleitet werden. 
Änderungen sind vorbehalten. Maßgeblich sind unsere Satzungen und Bedingungen.

Nutzen Sie unseren Internetauftritt für weitere 
Informationen und Berechnungen: www.bvv.de

Vereinbaren Sie einen Termin für die telefonische 
Beratung: www.bvv.de/wunschtermin

Lassen Sie sich persönlich und kostenfrei  
beraten: 030 / 896 01-123 oder vorsorge@bvv.de

Mit unserem Kundenportal für Versicherte stets 
auf dem Laufenden! Noch kein Nutzer?                           
Dann gleich Zugang anfordern: www.bvv.de. 

Weitere Fragen? >> Ihr Weg zum BVV


